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Das Landratsamt Weimarer Land gibt hiermit bekannt:

Der Innenausschuss im Thüringer Landtag hat am 11. Juli 2007 beschlos-
sen, zu dem Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neuglie-
derung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2007 (DS 4/3161) ein
Anhörungsverfahren durchzuführen (Kreis Weimarer Land: Antrag auf
Auflösung der Gemeinde Hottelstedt und Eingliederung in die Gemeinde
Berlstedt; Antrag auf Auflösung der Gemeinde Hohlstedt und Eingliede-
rung in die Gemeinde Großschwabhausen; Antrag auf Auflösung der
Gemeinde Utzberg und Eingliederung in die Gemeinde Nohra).

Gemäß § 9 Abs. 3 Satz 3 ThürKO obliegt die Anhörung der Einwohner
der Rechtsaufsichtsbehörde. Rechtsaufsichtsbehörde ist gem. § 118 Abs.
1 Satz 1 ThürKO das Landratsamt.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Thüringer Gesetz zur freiwilli-
gen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2007“ (Druck-
sache 4/3161) liegt im Zeitraum vom 30. Juli 2007 bis einschließlich
14. September 2007 zu folgenden Dienstzeiten aus: 

Verwaltungsgemeinschaft Berlstedt, Hauptstraße 23 in der Gemeinde
Berlstedt, Zimmer-Nr. 5

Montag, Mittwoch, Donnerstag 08:00–12:00 und 13:00–16:00 Uhr
Dienstag 08:00–12:00 und 13:00–18:00 Uhr
Freitag 07:00–12:00 Uhr

In den Gemeinden liegt der Entwurf zu den Sprechzeiten im Bürger-
meisteramt wie folgt aus:
Gemeinde Hottelstedt, Dorfstraße 10: Dienstag 16:30–18:00 Uhr
Gemeinde Berlstedt, Hauptstraße 23: Dienstag 16:30–18:00 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schlossgasse 19 in der Gemeinde
Isseroda, Zimmer-Nr. 06 und 12 aus:

Montag, Dienstag, Mittwoch 09:00–12:00 und 13:00–16:00 Uhr
Donnerstag 09:00–12:00 und 13:00–18:00 Uhr
Freitag 09:00–12:00 Uhr

In den Gemeinden liegt der Entwurf zu den Sprechzeiten im Bürger-
meisteramt wie folgt aus:
Gemeinde Nohra, Herrenstraße 34: Dienstag 16:00–18:00 Uhr
Gemeinde Utzberg, Weimarische Straße 62:

Dienstag 16:00–18:00 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Mellingen, Karl-Alexander-Straße 134 a in
der Gemeinde Mellingen, Zimmer-Nr. 3 (Bauamt) aus:

Montag, Mittwoch, Donnerstag 07:00–12:00 und 12:30–16:00 Uhr
Dienstag 07:00–12:00 und 12:30–18:00 Uhr
Freitag 07:00–12:00 Uhr

In den Gemeinden liegt der Entwurf zu den Sprechzeiten im Bürger-
meisteramt wie folgt aus:
Gemeinde Hohlstedt, Dorfstraße 26: Montag 19:00–21:00 Uhr
Gemeinde Großschwabhausen, Hohlstedter Weg 3: 

Donnerstag 13:00–19:00 Uhr

Anhörungsberechtigt sind die Einwohner der Gemeinden Berlstedt,
Hottelstedt, Utzberg, Nohra, Hohlstedt und Großschwabhausen. 

Stellungnahmen zum Gesetzentwurf können schriftlich unter Angabe des
Aktenzeichen 092.64.020.001/07 an das Landratsamt Weimarer Land,
Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 28 in 99510 Apolda übersandt wer-
den.

Bei Stellungnahmen, die nach dem 14. September 2007 eingehen, kann
eine Berücksichtigung nicht gewährleistet werden.

Im Auftrag

gez. Hellner
Amtsleiter
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